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Parkordnung 
Abtei Brauweiler 

 

 

Liebe Besucherinnen und Besucher des Abteiparks, 

wir freuen uns über Ihren Besuch. 
 

Damit der Park für alle Bürgerinnen und Bürger auch dauerhaft in einem 
guten Zustand erhalten bleibt, bitten wir Sie herzlich um Beachtung fol-

gender Regeln, die Sie durch Betreten des Parks bzw. des Parkplatzes an-
erkennen: 

 

 

1. Das Betreten des Parks  er-
folgt auf eigene Gefahr.  

 

2. Verboten sind: 
• Mitführen und Genuss von 

Alkohol 

• Grillen sowie offenes Feuer 

• Lärm und Musik 

• Werbung 

• Anheften von Zetteln 

• Sachbeschädigung 

(z.B. durch Graffitis) 

• Motorisierte Fahrzeuge 

(außerhalb der ausgewie-

senen Parkplätze) 

 

3. Hunde 
• sind an der Leine zu führen 

• Hundekot ist von dem/der 

Halter/-in zu entsorgen 

 

 

 

      

4. Abfall ist in den dafür vorge-
sehenen Behältern zu ent-

sorgen. 

 

5. Der dauerhafte Aufenthalt ist 
in der Zeit von 22:00 – 

07:00 Uhr nicht gestattet. 

6. Den Anweisungen des Perso-

nals vom Landschaftsver-

band Rheinland und des von 

ihm beauftragten Wach-

dienstes ist Folge zu leisten; 

diese üben das Hausrecht 

aus.        

 

7. Bei Verstößen gegen die 
Parkordnung ist mit einem 

Grundstücksverweis, Park-

verbot  und einer Anzeige zu 

rechnen. 

 

 

  

 
 

 
 


